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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.2000

Norm

StPO §271

StPO §345 Abs1 Z2

Rechtssatz

Behauptungen über allfällige Formverstöße des Erstgerichtes sind grundsätzlich an Hand des

Hauptverhandlungsprotokolls zu überprüfen. Dabei sind Ergänzungen und Richtigstellungen des

Hauptverhandlungsprotokolls zu berücksichtigen, solange über das Rechtsmittel noch nicht entschieden wurde.

Entscheidungstexte

13 Os 45/00
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